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Anlage: 1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anliegend übersende ich Ihnen ein Schreiben der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland in oben genannter Angelegenheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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Sehr geehrter Herr Hodson, 

in seinem Schreiben vom 8. August 2012 bat Herr Generaldirektor 
Lowe um Klarstellung, wie Deutschland die Artikel 14 und 15 der 
Neufassung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Ge
bäuden (EPBD) in nationales Recht umsetzen wird. 

Wir möchten Sie daher informieren, dass Deutschland beabsichtigt, 
für Klimaanlagen das bereits bestehende System regelmäßiger Inspek
tionen entsprechend den Vorgaben des Art. 15 Abs. 1 EPBD zu ergän
zen, soweit in dieser Hinsicht noch Umsetzungsbedarf herrscht. 

Für Heizungsanlagen ist vorgesehen, den Verpflichtungen der Richtli
nie durch die Fortentwicklung der bestehenden Instrumente zur Stei
gerung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen nachzukommen. 
Bereits heute erfolgt eine regelmäßige Inspektion der meisten Hei
zungsanlagen im Rahmen der Feuerstättenschau durch den Bezirks-
schomsteinfegermeister als Beliehenen. Zudem wird die - in Deutsch
land auf Grund langjähriger strenger Ausstattungs- und Nachrüstungs
vorschriften ohnehin sehr gute - Effizienz von Heizungsanlagen durch 
eine Vielzahl weiterer Maßnahmen, wie eine Austauschpflicht veralte
ter Heizkessel, Förderprogramme und Informationskampagnen, ver
bessert. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt Deutschland, die Ver
pflichtungen aus Art. 14 in Fortführung des bisherigen Konzepts durch 
Altemativmaßnahmen entsprechend Art. 14 Abs. 4 EPBD umzuset
zen. 
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Bezüglich des Nachweises der Gleichwertigkeit der Altemativmaß-
nahmen möchten wir auf den Ihnen bereits vorliegenden Bericht zu 
Art. 8 Buchstabe b) der ursprünglichen Richtlinie über die Gesamte
nergieeffizienz von Gebäude verweisen. Eine Kopie hiervon liegt die
sem Schreiben bei. Einen aktualisierten Bericht über die Gleichwer
tigkeit der Maßnahmen werden wir Ihnen übermitteln, sobald das Ver
fahren zur Umsetzung der Neufassung der Richtlinie auf nationaler 
Ebene vollständig abgeschlossen ist. 

Derzeit finden letzte klärende Gespräche auf Leitungsebene zur No
vellierung des nationalen Energieeinsparrechts für Gebäude statt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag Im Auftrag 

Gertrud Hardich Dr. Jürgen Stock 


